
  

Grabpflegeordnung 
 
 

Herrichten und Pflege des Grabes 

 

(1)  Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften hergerichtet und dauernd instand gehalten   
 werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich 
 von der Grabstätte zu entfernen.  

 
(2)  Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des 

 Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung so anzupassen, das objektiv störende Wirkungen nicht 
 ausgelöst werden. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten 
 und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.  

 
(3)  Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung 

 erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit  oder des Nutzungsrechtes. 
 
(4)  Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(5) . Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der 

 Friedhofsverwaltung.  
 
(6)  Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautvertilgungsmittel bei der Grabpflege ist nicht 

 gestattet. 
 
(7)  Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 

 Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
 Blumentöpfen, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen. 

 
(8)  Geräte zur Grabpflege, Gefäße und anderes dürfen außerhalb der Grabfläche nicht aufbewahrt werden. 

 Sie können von der Friedhofsverwaltung entschädigungslos entfernt werden. 
 
 

Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1)  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte nach 

 schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessener Frist in 
 Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
 ermitteln, wird er durch ein Hinweisschild an der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
 Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 3 Monate 
 unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

 
(a)   die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen und 
(b)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
 gefolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
 kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.     
 

 

 
Beschlossen vom Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 8. Februar 1996 

Veröffentlicht im Stadtanzeiger Nr.4/1996 vom 25. April 1996 

 


